
Abstimmungserläuterungen des Regierungsrats:

Nachtrag zum Einführungsgesetz 
zum Krankenversicherungs-zum Krankenversicherungs-
gesetz (Prämienverbilligung)
Volksabstimmung vom 25. September 2016

Medienorientierung

18. August 2016

Finanzdepartement FD
Gesundheitsamt GA



EinleitungEinleitung

Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket 
KAP: Die Eckpunkte
• Motion des Kantonsrats
• Projektauftrag
• Zielgrösse zur Entlastung der Erfolgsrechnung
• Vorgezogene und einzeln zu behandelnde g g

Massnahmen (IPV, Mineralölsteuer und 
Fahrkostenabzug)

• Mantelerlass KAP

Medienkonferenz
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Darum geht esDarum geht es

Neuregelung der Budgetierungsgrundlagen

 Anpassung des zu budgetierenden Mindest-
Prozentsatzes der jährlichen kantonalenProzentsatzes der jährlichen kantonalen 
Prämienkosten 

Neu: Prozentsatz 4,25 Prozent (bisher 8,5 Prozent)
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Darum geht esDarum geht es

Neuregelung zur Festlegung des Selbstbehalts

 Die Kompetenz zur Festlegung des Selbstbe-
halts soll nicht mehr beim Kantonsrat liegenhalts soll nicht mehr beim Kantonsrat liegen

Neu: Der Regierungsrat legt den SelbstbehaltNeu: Der Regierungsrat legt den Selbstbehalt
für die IPV jährlich fest  zwei Monate früherer
Vollzug möglich
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Darum geht esDarum geht es

Neuregelung zur Festlegung der Richtprämien

 Die Richtprämien für die jungen Erwachsenen 
und Erwachsenen sollen nicht mehr 90 Prozentund Erwachsenen sollen nicht mehr 90 Prozent
der vom EDI festgelegten Durchschnittsprä-
mien betragen müssen.mien betragen müssen.

Neu: Der Regierungsrat legt die Richtprämieng g g p
für die IPV jährlich auf Basis der günstigsten 
Krankenkassenprämien des Kantons fest
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Darum geht esDarum geht es

Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen

 Die Kinder- und Ausbildungszulagen sollen 
monatlich um Fr. 20.- erhöht werden.

Neu: Kinderzulagen monatlich Fr. 220.-
A bild l tli h F 270Ausbildungszulage monatlich Fr. 270.-

Für Familien die vom Kanton Obwalden FamilienFür Familien, die vom Kanton Obwalden Familien-
zulagen erhalten.
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Darum geht esDarum geht es

Erhöhung der Kinder- und Ausbildungszulagen

 Abfederung der geringeren Richtprämien bei 
Familien mit KindernFamilien mit Kindern
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AbweisungAbweisung 
Stimmrechtsbeschwerde

Mit Urteil vom 8. August 2016 hat das Bundesgericht 
eine Stimmrechtsbeschwerde gegen den Nachtrag g g g
zum Einführungsgesetz zum Krankenversicherungs-
gesetz abgewiesen.

 Die Obwaldner Stimmbevölkerung kann wie 
geplant am 25. September 2016 über die 
Vorlage befinden. Eine Aufhebung des 
Volksentscheids aufgrund dieserVolksentscheids aufgrund dieser 
Stimmrechtsbeschwerde ist ausgeschlossen.
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Budgetbetrag im KantonsvergleichBudgetbetrag im Kantonsvergleich
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Budgetbetrag im Kantonsvergleich
Der Vergleich mit anderen Kantonen zeigt:

Budgetbetrag im Kantonsvergleich
Der Vergleich mit anderen Kantonen zeigt:

 Kanton Obwalden ist Spitzenreiter Kanton Obwalden ist Spitzenreiter
– beim Budget
– bei den Richtprämien– bei den Richtprämien

 Gleichzeitig hat der Kanton schweizweit die Gleichzeitig hat der Kanton schweizweit die 
vierttiefsten Prämien
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Budgetbetrag zu hoch
Gründe, weshalb Budget nicht ausgeschöpft wird:

Budgetbetrag zu hoch 
Gründe, weshalb Budget nicht ausgeschöpft wird:
 Jährlich reichen zwischen 800 und 1000 

Personen ihren Antrag nicht einPersonen ihren Antrag nicht ein
 Hochrechnungsgrundlagen und der Zeitpunkt 

der Verfügung liegen z.T. ½ Jahr oder mehr g g g
auseinander

 Bei jungen Erwachsenen wird nach Beendigung 
der Ausbildung explizit nach den aktuellen Ein-
kommensverhältnissen gefragt (Belege)

 Ermessensweise Verfügungen sind nicht nur 
immer zugunsten der Antragssteller
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Korrektur notwendig
Reduktion betrifft vorwiegend das Budget:

Korrektur notwendig
Reduktion betrifft vorwiegend das Budget:
 Die Reduktion von 5 Mio. Franken ist auf das 

Budget 2015 bezogen.Budget 2015 bezogen.
 In Bezug auf den effektiv ausbezahlten IPV-

Betrag sind es rund 500 000.- bis 600 000.-g
Franken (Basis IPV 2015)

 Die Budgetreduktion hat Auswirkung auf die 
jährliche Hochrechnung, welche als 
Berechnungsgrundlage dient
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Entwicklung Durchschnitts undEntwicklung Durchschnitts- und 
Richtprämien
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BerechnungsbeispieleBerechnungsbeispiele
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BerechnungsbeispieleBerechnungsbeispiele
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BerechnungsbeispieleBerechnungsbeispiele

Medienkonferenz
Volksabstimmung Nachtrag EG KVG

Finanzdepartement FD
Gesundheitsamt GA 19



BerechnungsbeispieleBerechnungsbeispiele
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Monatliche Veränderung

Bei den Familien ist die Erhöhung der Kinder- / Ausbildungszulagen nicht eingerechnet!
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Keine Folgen haben dieKeine Folgen haben die 
Anpassungen für 

 Personen, welche Ergänzungsleistungen
 Personen welche wirtschaftliche Hilfe der Personen, welche wirtschaftliche Hilfe der 

Einwohnergemeinden beziehen
 Kinder Kinder

Sie erhalten weiterhin:
100 Prozent der vom EDI jährlich festgelegten 
Durchschnittsprämien

Sie profitieren je nachdem auch von der Erhöhung 
der Kinderzulagen
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Argumente des RegierungsratsArgumente des Regierungsrats 
und der Mehrheit des Kantonsrats
 Entlastung des Staatshaushalts
 Prämienverbilligung ist als Beitrag zu versteheng g g
 Reduktion der effektiven Auszahlungen um

500 000 bis 600 000 Franken  3 Prozent
 Wichtige Mittel sollen im Budget für weitere 

wichtige Staatsaufgaben genutzt werden 
können

 Kanton steht weiterhin gut da mit den Prämien-
billi b it äverbilligungsbeiträgen

 Alle sozialpolitischen Eckwerte werden 
weiterhin eingehalten
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weiterhin eingehalten
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Argumente des RegierungsratsArgumente des Regierungsrats 
und der Mehrheit des Kantonsrats
 Optimale Abstimmung zwischen Budget –

Selbstbehalt – Richtprämiep
 Grundsätzlich sollen die gleichen 

Anspruchsgruppen wie bisher profitieren 
können
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Vorteile des neuen Vorgehens fürVorteile des neuen Vorgehens für 
Bezügerinnen und Bezüger

 Reguläre Verfügungen könnten früher gemacht 
werden

 Mit den ermessensweisen Verfügungen könnte 
ebenfalls früher angefangen werden

 Beide Argumente entsprechen dem Willen des 
Bundesgesetzes, wonach Anspruchsberechtigte 
die Krankenversicherungsprämien nicht 
vorschiessen sollen (Art. 65 Abs. 3 KVG)
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Einflussnahme des KantonsratsEinflussnahme des Kantonsrats

 Der Kantonsrat hat weiterhin das Sagen, wenn 
es um die gesetzlichen und sozialpolitischen g p
Ziele geht.

 Er hat als Überprüfungsinstrument in einer p g
gewissen Regelmässigkeit Wirkungsberichte 
verlangt.

 Er genehmigt jährlich das Kantonsbudget.

Medienkonferenz
Volksabstimmung Nachtrag EG KVG

Finanzdepartement FD
Gesundheitsamt GA 26



Empfehlung

R i t d di M h h it d K t t

Empfehlung

Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrats 
empfehlen den Stimmberechtigten: 

Ja zum Nachtrag zum Einführungsgesetz zum 
KrankenversicherungsgesetzKrankenversicherungsgesetz
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